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RS OGH 1975/5/16 7Ob46/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1975

Norm

ABGB §1016

StGB §153

Rechtssatz

Das Interesse des durch den Mißbrauch geschädigten Machtgebers hat - zumal bei juristischen Personen - im Zweifel

gegenüber dem Interesse seines Kontrahenten zurückzustehen.

Entscheidungstexte

7 Ob 46/75
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